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Carsten Heinze / Kristin Straube-Heinze 

 

Körperstrafen als Erziehungsmittel? Deutungsmuster  

im deutschen pädagogischen Diskurs in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts1 

 

1 Einleitung 

Seit dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts zeigte sich im Kontext einer Beschwörung der Natur des 

Kindes, seiner Ursprünglichkeit und Unberührtheit, ein Bestreben zur Humanisierung der Strafen in 

der Pädagogik (vgl. K. Heinze 2008, S. 188–191, 253; Bilstein 2002; Herman, Depaepe, Simon & Van 

Gorp 2007, S. 206; Cunningham 2006, S. 94–112).2 Mit Verweis auf die Gefährdung der Gesundheit der 

Kinder richtete sich die Kritik vor allem gegen Strafpraktiken mithilfe harter Gegenstände wie z. B. das 

Schlagen mit Stöcken, geflochtenen Stricken, Ochsenziemern, Büchern und Schlüsseln sowie das Knien 

auf Holzscheiten oder Erbsen. Ebenso wurden Fausthiebe und Schläge mit der Hand in das Gesicht 

oder auf den Kopf abgelehnt. Ein weiterer Grund für die Verurteilung der schweren körperlichen Züch-

tigung lag in der veränderten Perspektive auf die Folgen einer solchen Strafpraxis, durch welche die 

Kinder zu einem „sklavischen“ und „knechtischen“ Dasein erzogen würden (vgl. Anonymus 1779a; 

Campe 1788/1961; Fecht 1810, S. 91; Reuter 1811, S. 9–13; Natorp 1817; Kröger 1823; Stephani 1827, 

S. 28–29; Anonymus 1847b, S. 988).3 Das im Rahmen der Aufklärung postulierte Kindheits- und Men-

schenbild schien aus der Sicht der Kritiker mit den vorherrschenden Erziehungspraktiken unvereinbar 

zu sein und zog die Notwendigkeit einer Verbesserung der Erziehungspraxis in dem Sinne nach sich, 

dass der vernünftig denkende und handelnde Mensch nicht wie ein Tier behandelt werden darf. Zu-

gleich rückten damit die Fragen ins Zentrum, inwieweit dem Kind in Abhängigkeit von seiner Entwick-

lungsphase Verstand bzw. Vernunft zugesprochen werden kann und welche Erziehungs- und Strafprak-

tiken angemessen sind. 

Ungeachtet der kritischen Auseinandersetzung mit den sogenannten ‚barbarischen‘ Strafen bis hin 

zu einem „Feldzug gegen Stock und Ruthe“ (Möller 1802) kam es letztlich jedoch nicht zu einer grund-

sätzlichen Infragestellung der körperlichen Züchtigung. Auch entsprechende Vorschläge konnten sich 

im Diskurs nicht durchsetzen. Vielmehr mündete die Auseinandersetzung um die körperliche Strafe in 

der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in einen widersprüchlichen Begründungszusammenhang: Das 

Kind sollte aus Liebe und mit dem Ziel, moralische Verfehlungen zu verhindern, bei unangemessenem 

Verhalten physisch bestraft werden, da es zur Vernunft zwar fähig, aber entwicklungsbedingt zunächst 

nur sinnlichen Reizen zugänglich sei. Damit konnte die Anschauung, dass Kinder noch keine ‚wirklichen‘ 

Menschen seien, ihre Wirkmächtigkeit gegenüber dem aufklärerischen Postulat der Bildung des Men-

schen zum Menschen behaupten und jenes begrenzen. Wenngleich es also zu einer Ächtung und Be-

grenzung der grausamen Strafen kam, erfolgte damit im Prozess der Pädagogisierung und Verschulung 

von Kindheit die Institutionalisierung eines Strafkonzepts, das die körperliche Züchtigung weiterhin als 

probates Erziehungsmittel vorsah und deren gesellschaftliche Akzeptanz stützte. 

                                                           
1 Übersetzte und überarbeitete Version des Beitrags „Corporal Punishment as a Means of Education? Patterns 

of Interpretation in the German Educational Discourse in the First Half of the 19th Century“, zuerst veröffent-
licht in: Historia Social y de la Educatión – Social and Education History, Jg. 2 (2013), S. 44-77, url: 
www.hipatiapress.info/hpjournals/index.php/hse/article/view/505/pdf , doi: 10.4471/hse.2013.03 . 

2 Die Kritik an der körperlichen Strafe wird in der Geschichte der Pädagogik seit der Antike (Quintilian, Horaz) 
fortwährend geübt, allerdings kann sich diese Position im Diskurs nicht durchsetzen, sodass von einer 
Kontinuität der körperlichen Strafe bis in das 20. Jahrhundert hinein gesprochen werden kann (vgl. 
Osterwalder 2000). Hier ist es nicht möglich, diese Entwicklung nachzuzeichnen. Der Schwerpunkt der 
Untersuchung liegt hier auf der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 

3 Vgl. die autobiografischen Schilderungen drakonischer Strafmaßnahmen bei Schlumbohm 1983. 
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In den Deutungsmustern zur Rechtfertigung physischer Strafen zeigt sich das ‚Janusgesicht’ der neu 

begründeten Moratoriumskonzepte, die stärker auf den Schutz der Kinder abhoben, sie von den Auf-

gaben der Reproduktion der Gesellschaft entbanden und das generationale Verhältnis als eines der 

Fürsorge bestimmten (vgl. Zinnecker 2000; Herrmann 1993; Straube-Heinze 2018). Ausgehend von ei-

ner auf der Grundlage der generationalen Differenz definierten Bedürfnisstruktur des Kindes werden 

Mittel und Maßnahmen einer institutionalisierten Bearbeitung der kindlichen Bedürfnisse entwickelt, 

zugleich kam es aber auch zu Festlegungen, wie mit Kindern verfahren werden solle, die diesen Vor-

annahmen bzw. der definierten Norm nicht entsprachen (vgl. Bühler-Niederberger 2005). Das Postulat 

der ‚Unschuld‘ des Kindes (Bühler-Niederberger) steht damit einer pädagogisierten ‚Bemächtigung‘ 

des Kindes entgegen. Einhergehend mit den „Beherrschungsphantasien der Pädagogen“ als „letzte[r] 

gedankliche[r] Konsequenz des grenzenlosen Vertrauens auf die Erziehung“ (Tenorth 2008, S. 114) 

wird die Hinwendung zum Kind mit dessen Disziplinierung verbunden. Insofern ist ein mögliches Fort-

schrittsdenken im Strafdiskurs grundsätzlich in seiner Ambivalenz zu betrachten (vgl. Glantschnig 

1987; Foucault 1975/1994; Herman et al. 2007, S. 212), auch wenn in der Geschichte der pädagogi-

schen Strafe von Elementen „partieller Modernisierung“ auszugehen ist (vgl. Kuhlemann 1992, S. 46–

48). 

Die Widersprüchlichkeit des erziehungstheoretischen Anspruchs der Verbesserung des Menschen 

im Spannungsfeld von Fremd- und Selbstbestimmung offenbart sich vor allem in der jeweiligen Kon-

zeptualisierung der Strafe, die durch den Zweck der Besserung des Kindes ihre Legitimation erfährt 

(vgl. K. Heinze 2008, S. 335). Ferner ergibt sich durch die Propagierung einer ‚Milderung‘ der Strafprak-

tiken nur scheinbar eine Entkopplung des Zusammenhangs von Strafe und Körper, richten sich die 

Strafpraktiken doch in ihren beabsichtigten Wirkungen nach wie vor direkt auf die Nutzbarmachung 

und Unterwerfung des Körpers (vgl. Foucault 1975/1994, S. 36–38, 174; K. Heinze 2008, S. 95–97) und 

bewirken als „Technologie der Macht“ eine Formierung der Subjekte: Die „Mechanik der Macht“ wirkt 

in ihren „feinsten Verzweigungen […] bis dorthin, wo sie an die Individuen rührt, ihre Körper ergreift, 

in ihre Gesten, ihre Einstellungen, ihre Diskurse, ihr Lernen, ihr alltägliches Leben eindringt“ (Foucault 

1976, S. 32; vgl. Herman et al. 2007, S. 204; Mollenhauer 1979, S. 64). Dabei ging es dieser Technologie 

der Strafe nicht darum, das Kind als Individuum zu zerstören, sondern durch die Erziehungspraktiken, 

die das „Stempeln“ von sinnlichen „Eindrücken“ in die Seele vorsahen (K. Heinze 2008, S. 90, 93; 

Straube-Heinze 2016, S. 43–47), sollte das Kind an die „Normierung der Gesten des Körpers“ gewöhnt 

werden als Voraussetzung für dessen Kontrolle (Sarasin 2003, S. 66; vgl. Foucault 1982/1994, S. 255). 

Zugleich lässt sich der von Foucault dargestellte Transformationsprozess der bürgerlichen Strafe vom 

„physischen Leiden“ hin zu einer „Ökonomie der suspendierten Rechte“ (Foucault 1975/1994, S. 18–

19) in der Pädagogik nur bedingt beobachten, da an der körperlichen Züchtigung als Erziehungsmittel 

festgehalten wurde. 

Um den Prozess der Abwendung von ‚barbarischen‘ Strafen bei einer gleichzeitigen Institutionali-

sierung der körperlichen Züchtigung klären zu können, wird in diesem Beitrag im Anschluss an die The-

orie der „Grammar of Schooling“ davon ausgegangen, dass die Erziehungspraxis durch eine relativ 

stabile Struktur, eine ‚Grammatik‘ der Erziehung, gekennzeichnet ist (vgl. Cuban 1993; Tyack & Tobin 

1994; Depaepe, Herman, Surmont, Van Gorp & Simon 2008, S. 16–18; Herman et al. 2007, S. 216; C. 

Heinze 2011, S. 15–23). Die Strafe ist als ein Element dieser Struktur zu verstehen, die sich gegenüber 

Ansprüchen der Verbesserung als vergleichsweise widerstandsfähig und beständig erweist. Erfolgt 

eine Umgestaltung der Erziehungspraxis, so resultiert diese insbesondere aus Diskrepanzerfahrungen 

als Folge von ‚Fehlanpassungen‘ innerhalb der ‚Grammatik‘ der Erziehung,4 wenn also zwischen den 

                                                           
4 Der Begriff der ‚Fehlanpassung‘ wird mit Bezug auf die „Theorie der kulturellen Phasenverschiebung“ (lag) von 

William F. Ogburn (1957/1969) verwendet. 
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Elementen der Erziehungspraxis oder aber zwischen den Erziehungspraktiken und den Zielen der Er-

ziehung die Passung verloren geht, ferner dann, wenn sich die gesellschaftlichen Erwartungen gegen-

über den Mitteln und Zielen der Erziehung verändern. Die Reaktionen auf solche ‚Fehlanpassungen‘ 

richten sich immer darauf, die Widersprüchlichkeiten aufzuheben, die Erziehungspraxis zu verbessern 

und das Erziehungssystem zu stabilisieren (vgl. C. Heinze 2011, S. 31–32). Entscheidend für die Akzep-

tanz der Neuerung als Verbesserung – in diesem Fall der Durchsetzung von Veränderungen in Strafthe-

orie und Strafpraxis – sind damit die jeweils anvisierten Erziehungsziele. Davon ausgehend stehen fol-

gende Fragen im Zentrum: Durch welche Widersprüche innerhalb der ‚Grammatik‘ der Erziehung 

wurde die Einsicht in die Notwendigkeit der Neuerung veranlasst und diskursiv legitimiert? Wie weit 

ging die Bereitschaft zur Verbesserung der Praxis und wo lagen mit Blick auf die Gefährdung der anvi-

sierten Erziehungsziele die Grenzen für mögliche Veränderungen? 

Um diese Fragestellungen analysieren zu können, wird der Fokus auf den Diskurs über die pädago-

gische Strafe sowie das Verhältnis zwischen dem Diskurs, den damit verbundenen (nicht-diskursiven) 

Praktiken und den jeweiligen Machtstrukturen gerichtet (vgl. Bührmann & Schneider 2008, S. 50). Im 

Anschluss an Foucault werden Diskurse als „Praktiken“ verstanden, „die systematisch die Gegenstände 

bilden, von denen sie sprechen“ (Foucault 1981, S. 74). Sie werden durch eine „begrenzte Zahl von 

Aussagen konstituiert“, die in einem regelhaften Zusammenhang stehen und einem bestimmten Ge-

genstandsbereich zuzuordnen sind (ebd., S. 170). Von Interesse ist dabei die Antwort darauf, aus wel-

chem Spektrum von Möglichkeiten sich welche Aussagen zur pädagogischen Strafpraxis im Diskurs be-

haupten konnten, welche Aussagen ausgeschlossen wurden und in welchem Verhältnis „konkurrie-

rende Deutungen / Handlungsnormen zu unhinterfragten, unhinterfragbaren Deutungsgewissheiten, 

Handlungssicherheiten und (Alltags-)Selbstverständlichkeiten“ stehen (Bührmann & Schneider 2008, 

S. 98; vgl. Foucault 1970/1997; K. Heinze 2008, S. 21). Hierbei wird von der These ausgegangen, dass 

über die diskursive Konstruktion von ‚Fehlanpassungen‘ der Exklusions- und Inklusionsprozess und der 

Geltungsanspruch einzelner Aussagen als „Komplex möglicher Positionen für ein Subjekt“ gesteuert 

wird (Foucault 1981, S. 158). Methodologisch folgt dieser Beitrag dem diskursanalytischen Prinzip der 

„maximalen Kontrastierung“ (vgl. Keller 2011, S. 113–114), um die zentralen Deutungsmuster in ihrer 

wechselseitigen Bedingtheit, aber auch in ihrer Ausschließlichkeit dokumentieren zu können.5 Die ext-

remen Positionierungen werden anhand dreier Fallbeispiele rekonstruiert und im Diskurs verortet.  

Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt dabei auf der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in der 

sich eine diskursive Verdichtung der Auseinandersetzung um die körperliche Züchtigung zeigt. Insbe-

sondere unter den sogenannten „Schulmännern“ (vgl. Tenorth 2003b) wurde eine intensive Diskussion 

über die Möglichkeiten und Grenzen der pädagogischen Strafe geführt. Dies liegt nicht zuletzt darin 

begründet, dass diese Gruppe von Pädagogen in ihrer alltäglichen Berufspraxis mit der Herausforde-

rung konfrontiert war, eine große Anzahl von Kindern zu unterrichten sowie gleichzeitig deren Unter-

richtsfähigkeit sicherzustellen und diese Problemstellung auch aus der Perspektive der Schulaufsicht 

oder der Unterrichtsverwaltung bearbeiten zu müssen. Daher fanden in Anbetracht der gesellschaftli-

chen Anforderungen und Erwartungen und aufgrund der Herausforderungen in der Berufsausübung 

gerade unter den Praktikern Debatten darüber statt, inwiefern das pädagogische Wissen anwendbar 

                                                           
5 Die Verwendung des Begriffs ‚Deutungsmuster‘ erfolgt im Anschluss an Reiner Keller (2011). Er bezeichnet 

diese als „Interpretationsschemata oder -rahmen (frames), die für individuelle und kollektive Deutungsarbeit 
im gesellschaftlichen Wissensvorrat zur Verfügung stehen und in ereignisbezogenen Deutungsprozessen 
aktualisiert werden“ (S. 108). 
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ist und in der pädagogischen Praxis Geltung beanspruchen kann (vgl. Tenorth 1986, S. 280–281).6 Jen-

seits der in der Geschichte der Pädagogik als bedeutungsvoll angesehenen publizistischen Beiträge der 

sogenannten „Klassiker“ finden in diesem Beitrag daher in erster Linie die professionsbezogenen Re-

flexionen der „Schulmänner“ Berücksichtigung, deren Bedeutung weniger auf ihrer rezeptionsge-

schichtlichen Wirkmächtigkeit fußt, sondern vielmehr auf der zeitgenössischen straftheoretischen 

Konzeptualisierung, die sie nicht zuletzt aus der Alltagspraxis ableiteten und zugleich diskursiv repro-

duzierten (vgl. Tenorth 2003b, S. 224–225).7 

 

2 Die ‚barbarische‘ Strafe als unzeitgemäßes Element in der ‚Grammatik‘ der Erziehung 

Unter ‚barbarischen‘ Strafen wurden zu Beginn des 19. Jahrhunderts Strafpraktiken gefasst, die zu 

massiven körperlichen Schäden des Kindes führten wie das Schlagen auf den Kopf mit den Folgen von 

Taubheit und Schwindel, das Traktieren der Hände in einer Intensität, die die Kinder vorrübergehend 

zu Invaliden machten, sodass eine Teilnahme an Schreib-, Rechen- und Zeichenarbeiten nicht mehr 

annähernd möglich war, oder das Knien auf spitzen Hölzern, das, wie dies Christian Ludwig Fecht (1810, 

S. 91) beschreibt, nur sehr langsam heilende Entzündungen des Gewebes und der Gelenke verur-

sachte. Heinrich Stephani berichtet über das Schlagen mit Schlüsseln auf Kopf und Brust sowie von sich 

in großflächigen Hämatomen offenbarenden Verletzungen und stellt auch den Fall einer torturartigen 

Bestrafung dar, bei der die Schüler über eine spezielle Einrichtung an den Händen gebunden bis zur 

Decke hochgezogen wurden, um sie dann aus dieser Höhe auf den Boden fallen zu lassen (vgl. Stephani 

1827, S. 28–29). Die Beispiele ließen sich noch vermehren (vgl. Overberg 1844, S. 666; Lindner 1884). 

Insgesamt ist festzustellen, dass die Erziehungspraxis in Familie und Schule Anfang des 19. Jahrhun-

derts durch willkürliche und drakonische Strafmaßnahmen gekennzeichnet war (vgl. Schlumbohm 

1983, S. 8, 218, 305–307; Rosenbaum 1982, S. 98). 

Das Unzeitgemäße an den drakonischen Strafen, das zur Erkenntnis einer notwendigen Verbesse-

rung der Strafpraxis führte und zum Anlass genommen wurde, Neuerungen einzuführen, basiert auf 

verschiedenen diskursiv verhandelten Diskrepanzen. Hier ist an erster Stelle ein verändertes Kindheits-

bild zu nennen, für das im deutschen Raum die Rezeption Jean-Jacques Rousseaus maßgeblich gewor-

den war. Vornehmlich die Philanthropen nahmen die Idee einer natürlichen Erziehung auf und zogen 

im Rahmen der neu geschaffenen Philanthropine praktische Konsequenzen daraus. Hier ist beispiels-

weise auf Johann Heinrich Campe zu verweisen, der die Strafpraxis seiner Zeit als „unnatürlich“ be-

zeichnet, weil die Eltern und Pädagogen ohne Beachtung der Entwicklungsstufen des Kindes diesem 

durch „unnatürliche Mittel“, „der Natur zum Trotz“, bestimmte Tugenden „einimpften“ bzw. „ein-

pfropften“ (Campe 1788/1961, S. 5–6; vgl. K. Heinze 2009a, S. 119; Herrmann 1993; Schmieder 2009, 

S. 222–224). Seine Kritik an Erziehungsvorstellungen, nach denen „das unentwickelte Knöspchen schon 

den Wuchs, die Farbe, das Ebenmaß und die Süßigkeit der künftigen Frucht haben“ solle (Campe 

1788/1961, S. 6), findet ihren Niederschlag in der Metapher des ‚Treibhauses‘ (vgl. K. Heinze 2009a). 

                                                           
6 Tenorth bezeichnet ein solches Wissen als „Ämterwissen“. Dieses gewinnt „seine Bestimmung funktional 

primär aus der Erziehungspraxis und im Zusammenhang der Ausdifferenzierung von Berufen der 
Menschenbeeinflussung, sowie, historisch, vor allem in Relation zur Theologie“ (Tenorth 2003a, S. 124). 

7 In diesem Zusammenhang wurden zunächst die pädagogischen Lexika und Wörterbücher im 
Untersuchungszeitraum gesichtet. In den Nachschlagewerken erfolgt die Auswahl, Strukturierung und 
Systematisierung des pädagogischen Wissens der Zeit (vgl. K. Heinze 2008, S. 57–62). Sie stellen damit eine 
wichtige Ressource für die Reproduktion des Diskurses dar, denn sie folgen mit ihren Ordnungsmustern 
bestimmten Wissenspolitiken, nach denen das Wissen nicht nur kumuliert, sondern fortgeschrieben und ggf. 
kanonisiert wird. Ausgehend von den Verweisen in den Lexika und Wörterbüchern wurden ferner Lehr- und 
Handbücher sowie Zeitschriftenartikel und Stellungnahmen in monografischer Form in die Analyse 
einbezogen. Ein Großteil der berücksichtigten Autoren waren sowohl Pädagogen als auch Theologen und u. a. 
als Lehrer sowie in der Schulverwaltung und in den Lehrerseminaren tätig. 
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Die als „unnatürliche Triebmittel“ bezeichneten Strafen, mit denen die Kinder, dem Entwicklungsstand 

vorgreifend, an die gesellschaftlichen Erwartungen angepasst werden sollten, bezeichnet Campe als 

Barbarei und Misshandlung (ebd., S. 7) und drängte auf eine Milderung der Strafpraxis.8 Er macht deut-

lich, dass „die Kinder doch auch schon Menschen“ seien und verstärkt diese Aussage, indem er Kinder 

als „wirkliche Menschen“ bezeichnet, die „so gut als wir sind und daher so gut als wir ihre unverletzli-

chen Rechte der Menschheit haben“ (ebd.). Der Orientierung an der wachsenden Vernunft des Kindes 

sollte demnach eine Modifikation und Differenzierung der pädagogischen Handlungsformen für die 

jeweilige Entwicklungsphase folgen und die Straftheorie in das jeweilige Konzept der Verbesserung 

bzw. Vervollkommnung des Menschen integriert werden (vgl. Anonymus 1779a; K. Heinze 2008, S. 

188–191). 

Ein zweiter Anlass für das Überdenken überkommener Strafpraktiken ist der Abschied von dem – 

wie das August Hermann Niemeyer 1796 schreibt – „Urtheile der kirchlichen Dogmatik über die 

menschliche Natur, in welcher eine gänzliche Verdorbenheit aller Triebe und Neigungen, daher auch 

eine gänzliche Unfähigkeit zu allem wahren Guten, ohne die Hülfe eines höheren Beystandes behaup-

tet, und in diesem Sinn alles Denken und Begehren des Menschen für böse von Jugend auf erklärt wird“ 

(Niemeyer 1796/1970, S. 14, Hervorh. i. Orig.; vgl. auch Anonymus 1779a, S. 133). Das Infragestellen 

der Erbsünde sowie des Konnex von Sündhaftigkeit und der daraus resultierenden Notwendigkeit, den 

kindlichen Körper durch züchtigende Maßnahmen bearbeiten zu müssen, eröffnete die Möglichkeit 

für Alternativen in der Straftheorie und -praxis. Insbesondere die Ablehnung außerhalb pädagogischer 

Handlungszusammenhänge liegender Begründungen der Strafpraxis erforderte nun eine erziehungs-

theoretische Legitimation, auch wenn sich die Rechtfertigung der Leibesstrafe mit der Erbsünde des 

Kindes noch lange im Diskurs behaupten konnte. So verwies u. a. B. Strebel noch 1870 in der „Encyklo-

pädie des gesamten Erziehungs- und Unterrichtswesens“ im Artikel „Schulstrafen“ darauf, dass „die 

körperliche Züchtigung [...] eine tief im Wesen des sündigen Menschen liegende Berechtigung“ habe 

(Strebel 1870, S. 292; vgl. Overberg 1844, S. 2; vgl. auch Osterwalder 2000; K. Heinze 2008, S. 265–270, 

dies. 2009b). 

Ein dritter Punkt betrifft ein verändertes Bewusstsein hinsichtlich der kindlichen Gesundheit (vgl. z. 

B. Lorinser 1836; Anonymus 1847b; vgl. auch Geißler 2011, S. 202; Stroß 2000, S. 101–120). Das wach-

sende Wissen über den Aufbau des menschlichen Körpers und die Folgen gewalttätiger Einwirkungen 

führten zu einer Abgrenzung gegen das „Stockregiment“.9 Mit Blick auf die massiven Folgen von phy-

sischer Gewalt gegenüber Kindern herrschte weitgehend Einigkeit darüber, dass die bisher verwende-

ten Strafinstrumente unmenschlich, grausam und einer gesunden Entwicklung des Kindes abträglich 

seien. Dabei konzentriert sich der Diskurs auf das Züchtigungsrecht mit Stock, Rute oder ähnlichen 

Gegenständen. 

Zum Vierten wurde die pädagogische Auseinandersetzung mit der schweren körperlichen Züchti-

gung von den Veränderungen in der bürgerlichen Strafpraxis beeinflusst, die insgesamt zu mehr Straf-

milde führten bis hin zum allmählichen Verzicht auf öffentliche Hinrichtungen seit etwa der ersten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts. Als prominentes Beispiel sei hier auf Johann Christian Woyzeck verwiesen, 

der 1824 in Leipzig als Letzter öffentlich hingerichtet wurde. Noch 1819 macht Bernhard Gottlieb Den-

zel in seiner „Einleitung in die Elementar-Schulkunde und Schulpraxis für Lehrer in deutschen Elemen-

tar-Schulen“ auf den sich ergebenden Widerspruch zwischen pädagogischer und rechtlicher Strafe auf-

merksam: 

                                                           
8 Gleichwohl hielt Campe in seiner Straftheorie an der körperlichen Strafe fest (vgl. Campe 1788/1961, S. 48–

52; vgl. auch Straube-Heinze 2018). 
9 Vgl. z. B. die Diskussion über die Ohrfeige in Anonymus 1847b, S. 988. 
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„Das schmerzhafte körperliche Peinigungen unumgänglich seyen, um ein lenksames Kind zu 

erziehen, das sollte man doch im 19ten Jahrhundert nicht mehr behaupten wollen, in wel-

chem man den Korporalsstock zur Züchtigung des erwachsenen Rohen für ein zu rohes Werk-

zeug hält“ (Denzel 1819, S. 92; vgl. Stephani 1827, S. 27; Anonymus 1779a, S. 134; vgl. auch 

Anonymus 1874). 

Im Zuge strafrechtlicher Novellierungen kam es schließlich auch zu entsprechenden Anpassungen der 

Schulgesetzgebung und zu starken Einschränkungen bei der körperlichen Züchtigung, wobei die Vor-

schriften in den einzelnen deutschen Ländern durchaus differierten (vgl. Anonymus 1847b, S. 988). 

Ein fünftes Motiv für die Kritik an gewaltförmigen pädagogischen Maßnahmen gründet in dem Prozess 

der Verschulung und der damit verbundenen Professionalisierung der Lehrer. Mit der schrittweisen 

Durchsetzung der Unterrichtspflicht wurden praktikable, gesellschaftlich akzeptierte Konzepte not-

wendig, um in einer größeren Gruppe von Kindern die Unterrichtsfähigkeit herzustellen und aufrecht-

zuerhalten (vgl. Frijhoff 2012, S. 21–22; Depaepe et al. 2008, S. 17). In diesem Zusammenhang geriet 

die physische Strafe in die Kritik, weil sie oft in Situationen unterrichtspraktischer Überforderung von 

methodisch unzureichend ausgebildeten Lehrern als leicht anzuwendender Ausweg eingesetzt wurde 

(vgl. Kröger 1823, S. 115; Zerrenner 1826, S. 210; Stephani 1827, S. 19; vgl. auch Kuhlemann 1992, S. 

244–248).  

 

3 Der „Kampf um Rute und Stock“ im pädagogischen Diskurs – drei Fallbeispiele 

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kulminierte die Debatte über den Einsatz körperlicher Strafen 

in der Frage nach der erzieherischen Bedeutung der Züchtigung mit Stock und Rute. Ausgangspunkt 

der Betrachtungen war zumeist eine Abgrenzung vom Missbrauch dieser Strafmittel. Vor dem Hinter-

grund unterschiedlicher Kindheitsbilder entstanden divergierende Ansätze, in denen a) von einer 

‚maßvollen‘ Fortsetzung der körperlichen Züchtigung ausgegangen wird, b) Rute und Stock nur als Ul-

tima Ratio eingesetzt werden sollen mit der Ausnahme, diese Strafinstrumente bei der Erziehung klei-

ner Kinder nicht entbehren zu können, c) der vollständige Verzicht auf die körperliche Züchtigung ge-

fordert wird aufgrund ihrer Unvereinbarkeit mit der Natur des Menschen. 

a)  Hinsichtlich des ersten Deutungsmusters kann exemplarisch auf die „Pädagogische Real-

Encyklopädie“ von einem „Vereine von Predigern und Lehrern“ verwiesen werden (1847), in der das 

unter dem Stichwort „Ruthe“ beschriebene Strafmittel im Namen vieler Praktiker gewürdigt und 

gleichzeitig bedauert wird, dass die Stimmen, die sich gegen eine Verwendung der Rute aussprechen, 

lauter geworden seien: 

„Zu rechter Zeit gebraucht, hat die Ruthe bei der Kindererziehung Wunder gethan, im Hause 

sowohl als in der Schule, und thut sie noch heute in der Hand der Eltern und Erzieher, die sie 

nach guter alter deutscher Sitte und mit Weisheit gebrauchen. Leider hat die Sentimentali-

tät10 des vorigen und die Humanität des gegenwärtigen Jahrhunderts jenes Werkzeug der 

Erziehung zum Theil aus unseren Schulen und Häusern verdrängt [...]“ (Anonymus 1847, S. 

543, Hervorh. i. Orig.).11 

                                                           
10 Mit dem Begriff ‚Sentimentalität‘ verbindet sich die harsche Kritik am Philanthropismus, die Ende des 18. und 

zu Beginn des 19. Jahrhunderts zunehmend konsensfähig wurde (vgl. K. Heinze 2009b). 
11 Vgl. z. B. das Stichwort „Ruthe“ bei Carl Daniel Küster (1774); vgl. außerdem K. Heinze 2008, S. 94–99, vgl. 

auch die Lemmata „Belohnungen und Strafen“ sowie „Ruthe, Stock etc.“ bei Matthäus Cornelius Münch 
(1840): „Unter den körperlichen Strafmitteln für jüngere Zöglinge lasse die Ruthe, als das schicklichste, 
unschädlichste und eingreifendste im Besitze ihres Vorranges: der Gebrauch der Völker hat sie geheiliget“ (S. 
74; vgl. außerdem K. Heinze 2008, S. 328; Straube-Heinze 2016). 
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Die Notwendigkeit des Einsatzes von Rute und Stock wird mit der nicht ersetzbaren pädagogischen 

Wirksamkeit des körperlichen Schmerzes begründet und in einer technologischen Verkürzung der Kau-

salnexus konstruiert, dass das Gefühl des Schmerzes in die „Association“ des Kindes übergehe, also 

künftig strafbare Handlungen vermieden würden, um dem Schmerz zu entgehen (ebd., S. 543–544; die 

folgenden Zitate ebd.). Die mit dem Schmerz zu verbindende Aufforderung zur „Demuth“ führe wie-

derum zur Anerkennung der Rechtmäßigkeit der zu erleidenden Strafe. Damit wird von der Annahme 

ausgegangen, dass der in der Strafe offenbar werdende „Unwille“ des Erziehers sich in einen „Unwil-

len“ des Kindes über sich selbst wandle. Entscheidend für die Legitimation der Bestrafung mit Rute und 

Stock ist hier die unmittelbare Wirkungserwartung, die durch den starken „sinnlichen Eindruck“ phy-

sischer Schmerzen hervorgerufen werden sollte. Der Stock erscheint dabei als einfach zu handhaben-

des sowie schnell wirksames und damit unverzichtbares Strafmittel in der Hand des Lehrers. 

Des Weiteren wird die körperliche Züchtigung mit dem diskursiv häufig gebrauchten Verweis auf die 

Bibel und hier insbesondere auf die Sprüche Salomos gerechtfertigt: „Wer seine Ruthe schonet, der 

hasset seinen Sohn; wer ihn aber lieb hat, der züchtiget ihn bald“ (ebd., S. 544; vgl. Sprw. Sal. 13, 24; 

vgl. auch Oswald 1864, S. 41; vgl. dazu kritisch Anonymus 1779a, S. 133).12 

b)  Im pädagogischen Diskurs konnte allerdings eine mit der Orientierung an der Natur des Kindes 

argumentierende Konzeptualisierung der Strafe eine weitaus stärkere Wirksamkeit entfalten, da diese 

dem Anspruch einer Verbesserung der pädagogischen Praxis eher gerecht zu werden schien.13 Ange-

sichts des gewandelten Kindheitsbildes wurde zunächst eine konsequente Kritik an der Verwendung 

von Stock und Rute vorgenommen und vor allem eine Diskussion über die Auswirkungen von Körper-

strafen sowie pädagogische Handlungsalternativen angestoßen. Gleichwohl wurde die Züchtigung 

etwa mit dem Stock nicht generell ausgeschlossen, sondern seine Verwendung lediglich stark einge-

schränkt. 

Ein aufschlussreiches Beispiel für die Modifikation der pädagogischen Straftheorie ist die 1810 er-

schienene Schrift von Christian Ludwig Fecht14 „Ueber Belohnungen und Strafen in pädagogischer Hin-

sicht überhaupt und körperliche Züchtigung insbesondere“, aus der im Folgenden ein Ausschnitt zitiert 

wird. 

„Wie einfach diese Zuchtweise; es ist ja viel leichter mit der Faust als mit der Vernunft eine 

Sache entscheiden; die Faust ist ja so nahe und die Vernunft oft so ferne [...]. Ist nicht der 

Stock ein Surrogat alles mühseligen Selbstdenkens? Welche schnelle Gerichtsbarkeit kann 

nicht durch ihn gehandhabt werden? Gedächtnißfehler wie moralische Fehler, Bruchstücke 

jugendlicher Flatterhaftigkeit, wie Schelmenstücke der Bosheit werden da in einen großen 

Kessel geworfen und durch die Flamme eines Holzes geläutert [...]. Was es auch für Verge-

hungen seyn mögen, der leichte Richter ist da des schwerfälligen Geschäftes überhoben, 

lange in dem Gesetzbuche seines Verstandes zu blättern oder sein geistiges vielleicht blödes 

Gesicht zu sehr anzustrengen, um den Quellen dieser Vergehungen nachzuspüren, und ihre 

                                                           
12 Noch 1873 zitiert ein Volksschullehrer das folgende Sprichwort im Sinne einer Handlungsanleitung: „Wer sein 

Kind lieb hat, der hält es stets unter der Ruthe, daß er hernach Freude an ihm erlebe. Darum beuge ihm den 
Hals, weil es noch jung, bläue ihm den Rücken, weil es noch klein ist, auf daß es nicht halsstarrig und dir 
ungehorsam werde“ (Sachse 1873, 126). Vgl. auch Anonymus 1859 und Anonymus 1868, der aus einer 
Erzählung von Karl Stöber zitiert: „… daß man mit der Jugend auch ohne Aerger und Anfahren zurecht kommen 
kann, einzig und allein mit der Ruthe, die unter Gebet aus den Oelzweigen der Liebe, der Herablassung und 
des Ernstes gebunden ist“ (Anonymus 1868). 

13 Vgl. unten Abschnitt 4. 
14 Christian Ludwig Fecht (1778–1858): protestantischer Pfarrer und Pädagoge, u. a. Professor und Prorektor am 

Pädagogium in Lahr (Großherzogtum Baden), Engagement für die Höhere Töchterschule in Lahr (Denkschrift 
1827), Dekan des Kirchbezirks Lahr (vgl. Fix 2001). 
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Ableitung oder zweckmäßige Verstopfung zu finden. In der Faust hingegen ist sein ganzer 

Strafcodex enthalten“ (Fecht 1810, S. 32–33). 

Fecht führt gegen die Verwendung des Stockes verschiedene Argumente an. Eine solche Bestrafung 

ziele grundsätzlich nur auf das rein äußerliche Verhalten und könne somit keine Wirkung im Hinblick 

auf die Entwicklung der Vernunft entfalten (vgl. ebd., S. 32). Zudem führe eine zu häufige Anwendung 

des Strafinstruments zu einer Abhärtung der Bestraften und zur Verminderung der Wirksamkeit des 

Strafmittels (vgl. ebd., S. 43, 47). Überdies zeuge ein regelmäßiger Stockgebrauch von einer unprofes-

sionellen Haltung des Lehrers, da hierdurch nicht nur die Liebe und das Vertrauen des Kindes zerstört 

werden, sondern sich der Lehrer auch selbst entwürdige (vgl. ebd., S. 47–48, 50, 53). Handlungsalter-

nativen sieht Fecht in den Belohnungen, da diese wirksamer als Strafen seien, weist aber zugleich da-

rauf hin, dass Sittlichkeit ihre Belohnung letztlich in sich selbst trage (vgl. ebd., S. 9, 15). 

Bei den Strafen unterscheidet Fecht zwischen den moralischen, die schon an die wachsende Ver-

nunft des Kindes appellieren, und den sinnlichen, die als „Reiz- und Heilmittel“ auf unangenehme Emp-

findungen wie z. B. den Entzug eines Sinnengenusses oder körperlichen Schmerz zielen. In einem Ver-

gleich gibt er wiederum den moralischen Strafen den Vorrang und stellt in diesem Kontext die bis heute 

als legitim erachtete verletzende Strafpraktik der „Beschämung“ heraus, weil diese den Menschen „in 

eine wohlthätige Entzweyung mit sich selbst“ versetze und so der Moralität einen Schritt näher bringe 

(ebd., S. 22). Sinnliche Strafen hingegen „erniedrigten“ den Menschen und führten oft zu einer „Ent-

zweyung mit dem Züchtiger“ (ebd.). Durch eine solche Strafpraxis werde zwar eine „Legalität“ im Han-

deln erreicht, dieses nur an einem äußeren Zwang ausgerichtete Handeln aber mit der „Entheiligung“ 

von Leib und Seele erkauft. Dazu kämen die negativen Effekte einer solchen Zurücksetzung auf die 

„unterste Stufe mit den Hausthieren“, die in „Lebensüberdruss“ oder „Lebensgleichgültigkeit“ bestün-

den (ebd., S. 22–23). 

Fecht zieht aus diesem Argumentationsgang allerdings nicht den Schluss, die physische Strafe ge-

nerell abzulehnen. Er betrachtet sie vielmehr als ein „letztes, verzweiflungsvolles Heilmittel“, das „so 

wenig als möglich für Leib und Seele gefährlich sey, und so viel als möglich den Kranken aufreize und 

belebe“ (ebd., S. 73).15 Anzuwenden sei das Zufügen von physischem Schmerz bei „verwarntem Unge-

horsam“, „ungebesserter Unreinlichkeit“, „anhaltendem Unfleiß“ sowie „unbezähmbarer Wildheit“ 

und „vorsetzlicher Missetat“ (ebd., S. 70). Dabei beharrt Fecht auf der Notwendigkeit einer Züchtigung 

mit der Rute bei „Unarten kleiner Kinder“ und erklärt dieses gegenüber dem Stock ‚mildere‘ Stra-

finstrument außerdem zum bevorzugten Erziehungsmittel für die ersten Klassenstufen der Volksschu-

len (ebd., S. 95). Für ältere Kinder sei diese Form der Strafe indes „unpassend“, da eine sanfte Züchti-

gung nicht mehr wirke, eine heftige wiederum gesundheitliche Schäden nach sich ziehe (ebd., S. 95–

96). 

Wird die Differenzierung hinsichtlich der Lebensalter und die Ausarbeitung der praktischen Umset-

zung in den Blick genommen, so zeigen sich die Ambivalenz und die paradoxe Widersprüchlichkeit 

dieses Konzepts. Die nachdrückliche Ablehnung der körperlichen Züchtigung gilt nicht für diejenigen, 

die doch am stärksten des Schutzes bedürfen. Auch die Überlegungen, wo „der Knabe am Leibe ge-

straft“ werde (ebd., S. 73), geraten zu einer sozialtechnologischen Verfeinerung der Strafen, zumal 

diese zwar nicht „grausam, aber recht empfindlich seyn“ sollten, damit sie zu einem „Schreckbild für 

die Einbildungskraft“ des „Züchtlings“ werden (ebd., S. 80). Das „Klagegeschrey“ sei hier ein Zeichen 

„wirklicher Empfindung und großer Reizempfänglichkeit“ (ebd., S. 81). 

Nach der Prüfung einzelner Körperteile wie Kopf, Hände und Fußsohlen und in Anbetracht der je-

weiligen gesundheitlichen Schädigungen zieht Fecht folgendes Resümee: 

                                                           
15 Vgl. auch z. B. Niemeyer 1796/1970, S. 174; Denzel 1814, S. 214–215; Kelber 1830, S. 126; Schwarz 1835/1968, 

S. 139; Schulmeister Baculus 1831; Münch 1840, S. 72–75; Overberg 1844, S. 656–671; Anonymus 1859.  
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„Alle diese Schwierigkeiten und Bedenklichkeiten fallen weg, wenn die körperliche Züchti-

gung auf den Raum zwischen den Schulterblättern beschränkt wird, aus dessen Grenzen aber 

weder ein Ausfall gegen die Nierengegend herab, woraus fehlerhafte Sekretionen des Urins 

entstehen können, noch gegen den Hals hinauf gemacht werden darf; hier ist eine breite, 

bequeme Fläche, wie auf der blinden Seite ohne Fährlichkeit und Anstößigkeit, und hier zu-

gleich ein festes Knochengebäude, fähig eine volle Ladung auszuhalten“ (ebd., S. 92–93). 

c)  Der nur halbherzige Abschied von Rute und Stock ging einigen Pädagogen allerdings nicht weit ge-

nug, sodass stattdessen eine vollständige Verbannung der körperlichen Züchtigung gefordert, die 

Strafe z. T. auch generell hinterfragt wurde. Eine gänzliche Abkehr von der pädagogischen Strafe und 

den damit zusammenhängenden Zwangsmitteln vollzieht Heinrich Stephani16 1827 in seiner Schrift 

„Nachweisung, wie unsere bisherige unvernünftige und zum Theile barbarische Schulzucht endlich ein-

mahl in eine vernünftige und menschenfreundliche umgeschaffen werden könne und müsse“ (vgl. 

auch Stephani 1822, 1826, 1830). Als zentrales Desiderat des Diskurses über die Schulzucht stellt Ste-

phani fest, dass sich noch keiner ernsthaft mit dem „so höchstnöthigen Unterschied zwischen der 

rechtlichen und sittlichen Zucht, zwischen dem Gebiethe des Zwanges und dem freien Gebiethe der 

Tugend“ auseinandergesetzt habe (Stephani 1827, S. 14). Das Grundproblem sieht er darin, dass der 

Mensch nicht als sittliches, sondern als sinnliches Wesen behandelt und „daher zu seiner Zucht nur auf 

die Sinnlichkeit wirkende Mittel“ gebraucht würden (ebd., S. 19).17 Vor dem Hintergrund unteilbarer 

Menschenrechte gesteht er Kindern die gleichen „Rechte als Person“ wie Erwachsenen zu und ver-

wahrt sich gegen die Auffassung, dass das Kind ob seiner geringeren physischen Kraft wie auch seiner 

noch nicht ausgebildeten Vernunft „nur für einen achtels – oder ¾ Menschen“ gelte – und damit quasi 

als „Thiermensch“ zu behandeln sei (ebd., S. 20, 40, 47–48; vgl. Stephani 1822; ders. 1830, S. 6). 

Die Grundlage dieses Ansatzes besteht in der klaren Trennung der Handlungsformen für die straf-

rechtliche und die pädagogische Praxis. Nur im Bereich der rechtlichen Zucht, wenn die eigene Freiheit 

missbraucht und dadurch die Freiheit anderer eingeschränkt werde, sei die Anwendung von Zwang 

überhaupt angemessen. Diesen Bereich bezeichnet Stephani als „Schulpolizei“. Alle anderen Pflichten 

gegenüber anderen Menschen, gegen Gott und sich selbst gehören für ihn dem „Gebieth der mensch-

lichen Freiheit“ an, „zu deren Erfüllung kein Mensch den anderen zwingen“ dürfe (Stephani 1827, S. 

87). Für die sittliche Zucht kommen für Stephani nur die freien Handlungen der Kinder selbst in Frage, 

keine Zwangsmittel und keine „sinnlichen Lockungen“ (ebd., S. 87–88; vgl. Stephani 1826, S. 34; ders. 

1830, S. 9). 

„Die Tugend ist nichts anderes, als das Vermögen, unsere Sinnlichkeit den Gesetzen der Ver-

nunft zu unterwerfen. Dieses Vermögen kann nur von dem Menschen aus eigenem Willens-

antriebe erworben werden, kann daher nur die Frucht geistiger Freiheit seyn“ (Stephani 

1827, S. 87). 

Ein solcher sittlicher Sinn könne weder eingeprügelt noch über die Reizung der Ehrliebe erzwungen 

werden. Nur durch Übung sei ein tugendhafter Sinn als Handlungsfertigkeit zu erwerben, indem die 

Schüler lernen, sich selbst Gesetze zu geben und deren Übertretungen in einem öffentlichen Gerichts-

                                                           
16 Heinrich Stephani (1761–1850): protestantischer Theologe und Pädagoge, u. a. Hauslehrer, Pfarrer, 

bayerischer Konsistorial- und Schulrat in Augsburg, Eichstätt und Ansbach (Königreich Bayern), an der 
Schulreform in Bayern beteiligt (z. B. Lautiermethode), aufgrund von Konflikten mit der Kirche amtliche 
Suspension (vgl. Diesterweg 2003, S. 731). 

17 Vgl. Anonymus 1779a, S. 114, 123; Wenzel 1796, S. 112–114; Wenzel 1797, S. 377–381; Anonymus 1839; vgl. 
auch K. Heinze 2008, S. 188–189. 
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verfahren zu ahnden. Die so organisierte Schulzucht erzeuge eine „erstaunliche Liebe zu einer rechtli-

chen Verfassung“, weshalb die Schüler in ihrem Selbstverständnis als „vernünftige Wesen“ eine solche 

Schulzucht nicht gegen eine „willkührliche“ eintauschen würden (Stephani 1830, S. 17).18 

Mit diesem Ansatz durchbricht Stephani den konstruierten Kausalzusammenhang von Strafleid und 

erzieherischer Wirkung und hält fest, dass eine Erziehung zur Moralität nicht durch unmoralische Mit-

tel zu erreichen sei, hielten doch Erziehungspraktiken, die auf die Sinnlichkeit abzielten, den Menschen 

in derselben gefangen (vgl. Stephani 1827, S. 11, 38). Diese Position fand bis weit ins 20. Jahrhundert 

jedoch nur wenige Anhänger, vielmehr stellte Stephani bereits 1830 eine „ungünstige Stimmung“ sei-

ner Zeitgenossen fest (vgl. Stephani 1830, S. 3; Hagemeister 1968, S. 115; Ballauff & Schaller 1973, S. 

236).  

 

4 Die Legitimation körperlicher Züchtigung als Circulus vitiosus 

Die Kritik am übermäßigen Gebrauch von Rute und Stock ist zunächst als Verbesserung der bisherigen 

Erziehungspraxis zu bewerten. Gleichzeitig wichen die schweren körperlichen Züchtigungen jedoch 

subtileren Strafpraktiken und wurden als letzte Strafmittel beibehalten – insbesondere wenn bei ei-

nem als unverbesserlich klassifizierten Kind der Wille gebrochen werden sollte oder kleine Kinder an 

ein ‚tugendhaftes‘ Verhalten zu gewöhnen waren. In diesem Sinn bezeichnete Theodor Tetzner 1826 

den Stock als „augenblickliches Bändigungsmittel“: 

„Wenn die thierische Natur zu sehr hervortritt, dann nur ist der Stock an seiner Stelle; denn 

auch ein wildes Thier kann nur durch schmerzliche, körperliche Gefühle gebändigt und ge-

zähmt werden“ (Tetzner 1826, Sp. 582; vgl. auch Kelber 1830, S. 126; Schulmeister Baculus 

1831; Münch 1842a, S. 476–477; Anonymus 1847b, S. 988; vgl. K. Heinze 2008, S. 328). 

Begründet wurde die Bedeutung der Verwendung von Stock und Rute mit deren Wirkung auf die sinn-

liche Reizempfänglichkeit der Kinder. Da diese als sinnliche Wesen noch nicht fähig zu vernünftigem 

Handeln seien, war es nach dieser Straftheorie nur folgerichtig, einer Erziehung mittels sinnlicher Reize 

den Vorzug zu geben (vgl. Niemeyer 1796/1970, S. 174; Denzel 1814, S. 214–215; Fecht 1810, S. 5–6, 

8; Münch 1842a, S. 476; vgl. auch Oelkers 1995; Straube-Heinze 2016). Rute und Stock waren immer 

eine mögliche Option und nicht zuletzt „Schreckbilder für die Einbildungskraft“ (Fecht 1810, S. 80–81; 

vgl. Kelber 1830, S. 126; Schwarz 1835/1968, S. 139; Schulmeister Baculus 1831; Münch 1840, S. 74; 

Overberg 1844, S. 661–662). So ist noch bei Johann Friedrich Herbart zu lesen, dass man körperliche 

Züchtigungen „umsonst ganz zu verbannen“ suche; sie sollten aber „mehr aus der Ferne gefürchtet, 

als wirklich vollzogen werden“ (Herbart 1835/2003, S. 25). Dem „Knaben“ schade es daher nicht, 

„wenn er sich erinnert, als Kind einmal die Rute bekommen zu haben“ (ebd.). Nach dieser Logik waren 

körperliche Züchtigungen vor allem bei kleinen Kindern bis zum fünften Lebensjahr zu praktizieren, um 

bei den größeren diese Form der Strafe entbehren zu können (vgl. Fecht 1810, S. 22 u. S. 95–96; Denzel 

1814, S. 218–219; Niemeyer 1796/1970, S. 174; Kröger 1823, S. 102, 113; Schwarz 1835/1968, S. 133; 

Münch 1840, S. 74). 

Der Diskurs reproduziert sich hier in einem suggestiven Zirkelschluss und führte in der Praxis zu 

einem Dilemma: Trotz der Einschränkung physischer Strafen sollte zugleich die Angst vor denselben 

aufrechterhalten werden und damit die Körperstrafe um der Besserung des Kindes willen bestehen 

bleiben. Den Ausweg suchten die Pädagogen in Überlegungen zur Perfektionierung der Strafpraxis 

über differenzierte Begründungsmuster und genau durchgeführte Anleitungen mit dem expliziten Auf-

weis der Grenzen körperlicher Züchtigung. Insofern täuschen die neu entwickelten Straftheorien ein-

schließlich der Anleitungen für die nunmehr dosiert einzusetzende Rute und die Fokussierung auf die 

                                                           
18 Vgl. auch Anonymus 1779b, S. 6–7. 
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Angst vor der körperlichen Strafe lediglich darüber hinweg, dass es im eigentlichen Sinne nach wie vor 

darum ging, den „gelehrigen Körper“ zu „unterwerfen“, „auszunutzen“, „umzuformen“ und zu „ver-

vollkommnen“ (Foucault 1975/1994, S. 175; vgl. Oelkers 1995; Foucault 1975/1994, S. 173–177; Ha-

feneger 2011, S. 23–26; vgl. auch Caruso 2003). 

Im Rahmen des hier skizzierten Diskurses vertraten viele der Lehrer die Position, die Rute aus prag-

matischen Erwägungen nicht aus der Hand geben zu können, denn vor dem Hintergrund der Unter-

richtssituation an den Volksschulen hielten sie alternative Methoden zur Herstellung und Sicherung 

der Ordnung im Unterricht für wenig erfolgreich (vgl. Schulmeister Baculus 1831; Anonymus 1859; 

Oswald 1864, S. 42). Damit konnte sich in der ‚Grammatik‘ der Erziehung eine Strafpraxis behaupten, 

die nur moderat an die veränderten Systemziele sowie das veränderte Kindheitsbild angepasst wurde 

(vgl. C. Heinze 2011, S. 34–35). 

 

5 Die Ästhetisierung des Strafleids 

Im Prozess der Transformation unmenschlicher Bestrafung dokumentiert sich eine Ästhetisierung von 

Gewalt, da auch für die Legitimation der ‚milderen‘ Strafen der Grundsatz beibehalten wird: Wer sei-

nen ‚Sohn‘ liebt, muss ‚ihn‘ züchtigen. Das Kind wird auf sich selbst und seine schmerzhafte Erfahrung 

zurückgeworfen, die ihm ‚helfen‘ soll, den Weg der Tugend zu finden und ‚innere Schönheit‘ zu erlan-

gen (vgl. K. Heinze 2008, S. 158). Demgemäß galt die Strafe als ‚Heilmittel‘ zur Wandlung des Krank-

haften, Bösen hin zum Gesunden und Guten und erscheint als dialektische Verbindung dieser beiden 

Pole (vgl. Eco 2004, S. 133, 148). Sie war folglich das Mittel schlechthin, um den gesellschaftlich kon-

struierten Widerspruch zwischen dem Bösen und dem Guten aufzulösen und das gefährdete, entwe-

der ‚böse‘ gewordene oder von Geburt an ‚sündige‘, Kind auf den rechten Weg zu führen. In seinem 

Bedürfnis nach Anerkennung blieb dem noch unverständigen Kind nichts anderes übrig als die Unter-

werfung (vgl. Ricken 2006, S. 553; C. Heinze 2016, S. 171–176), d. h., in der Strafsituation wurden die 

Möglichkeiten der Kinder, subjektiv Geltung zu erlangen, unausweichlich normiert (vgl. Ricken 2006, 

S. 552).19 Zugleich erfuhr die körperliche Strafe durch die Ästhetisierung sowohl des ritualisierten Pro-

zesses als auch des Erziehungsziels ihre Rechtfertigung, denn das Zufügen von seelischen wie auch 

körperlichen Schmerzen wurde mit der Liebe zum Kind begründet und über eine Funktionalisierung 

der vermeintlich natürlichen Strafe eingelöst (vgl. Kelber 1830, S. 160; Schwarz 1835/1968, S. 139; 

Münch 1840, S. 75; Overberg 1844, S. 668; vgl. auch Herman et al. 2007, S. 209). 

Durch die Ästhetisierung von Gewalt, die ihren Kulminationspunkt in der Aufforderung der Kinder 

erreichte, die gewaltförmige Handlung als „liebevolle Züchtigung“ dankbar anzunehmen (vgl. Dudek 

2012; Hirdina 2006), wurde es möglich, das Strafleid mit der Prämisse einer ‚kindgemäßen‘ Erziehung 

‚auszusöhnen‘ und zu verharmlosen. Diese nurmehr „verborgene“ Gewalt (vgl. Foucault 1975/1994, S. 

134) zeigt sich darüber hinaus in weiteren Praktiken. So wurden die Kinder an der Vorbereitung des 

Strafrituals beteiligt, indem sie die Strafinstrumente für den Lehrer holen oder die Ruten selbst schnei-

den mussten. Damit wurde von den Kindern gewissermaßen nicht nur eine Anerkennung der Strafe 

selbst eingefordert, sondern auch die ihres Peinigers. Von einer Ästhetisierung gewaltförmiger Erzie-

hungsmaßnahmen zeugen ebenso Lehr- und Kinderbücher, die an die Möglichkeit physischer Strafen 

erinnerten und so ihren Beitrag dazu leisteten, die Furcht vor physischen Strafen aufrechtzuerhalten 

(vgl. C. Heinze 2013). 

Im Diskurs über die pädagogische Strafe ziehen die Diskursteilnehmer den Schluss, dass eine Strafe 

ohne Strafleid pädagogisch nicht sinnvoll und ohne einen physischen oder auch seelischen Schmerz 

das eigentliche Ziel nicht erreichbar sei (vgl. Fecht 1810, S. 80; Denzel 1814, S. 214; Niemeyer 

                                                           
19 Norbert Ricken verweist im Anschluss an Judith Butler auf „the simultaneous (and paradoxical) production 

and subjugating of subjectivity“ (2006, S. 553). 
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1796/1970, S. 174; Schwarz 1835/1968, S. 133, 140). Selbst die Modifizierung der Straftheorie dahin-

gehend, dass der Reiz zur Auslösung des Strafleids in Form physischer Gewalt in eine nicht sichtbare, 

aber doch schmerzhaft fühlbare, zwingende Notwendigkeit transformiert wurde, die im unmittelbaren 

Zusammenhang mit dem Vergehen zu stehen hatte, basiert auf diesem Prinzip (vgl. Fecht 1810, S. 55–

56; vgl. auch Campe 1788/1961, S. 21–22; Niemeyer 1796/1970, S. 172; Denzel 1814, S. 221; Diester-

weg 1820, S. 75). Insofern lässt sich auch die Instrumentalisierung des als tragfähig betrachteten Kon-

zepts der von „Analogien“ geleiteten natürlichen Strafe als Gewalt bestimmen (vgl. Foucault 

1975/1994, S. 134). Die scheinbar natürliche Konsequenz gerät zur Manipulation des Kindes, dem sug-

geriert wird, es handele sich um eine unausweichliche, selbst herbeigeführte Folge eigenen Fehlver-

haltens. 

Alternative Modelle, wie das von Stephani, wurden mit der Begründung abgelehnt, dass das Schla-

gen der Kinder diese gerade nicht „als Sache […] behandle, und unfrei mache“, und die körperliche 

Züchtigung demgemäß als ein wichtiges „Reizmittel der Furcht“ legitimiert (Schwarz 1827, S. 143). Un-

ausweichlich war der Strafvollzug für die meisten Pädagogen schon deshalb, weil die ‚krankhaften‘ 

Unarten der Kinder, der Hilfe durch Arzneien vergleichbar, ‚geheilt‘ werden mussten, um den Boden 

für ‚moralische‘ Besserungsmittel bereiten zu können (vgl. Niemeyer 1796/1970, S. 180; Fecht 1810, 

S. 73; Denzel 1814, S. 214; Diesterweg 1820, S. 62–63; Zerrenner 1826, S. 215; Schwarz 1835/1968, S. 

132f.). Mit der Ablehnung einer alternativen Erziehungsmethode im Sinne Stephanis wurde im deut-

schen Diskurs damit die Chance verpasst, eine konsequent freiheitliche Erziehung durchzusetzen. 

Stattdessen führte der eingeschlagene Weg zu einer erziehungstheoretischen Zementierung körperli-

cher Strafen bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Die eigentliche pädagogische Herausforderung, auf 

die u. a. Kröger 1823 mit der Frage: „Können physische Mittel moralische Gebrechen heilen, können 

unmoralische Strafen Moralität bilden?“ (S. 105) aufmerksam machte, wurde kaum bearbeitet. Viel-

mehr institutionalisierte sich eine Haltung, die Strebel 1870 in seiner enzyklopädischen Aufarbeitung 

des Diskurses mit der folgenden Forderung zusammenfasste: „Es muss geschlagen werden dürfen, 

aber es soll nicht geschlagen werden müßen“ (Strebel 1870, S. 295, Hervorh. i. Orig.). Die Abwendung 

von der schweren körperlichen Züchtigung ist insofern ein ambivalenter Prozess, als das zentrale Straf-

prinzip, über einen physischen oder seelischen Schmerz eine unangenehme Empfindung zu bewirken, 

nicht grundsätzlich infrage gestellt wurde: Denn dies hätte bedeutet, die Strafe aufgrund ihres inhu-

manen Begründungszusammenhangs als Erziehungsmittel zu verwerfen. 
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